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Der Rechnungshof
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Am 25. Oktober 1987 beging der Europäische Rechnungshof (EuRH) den zehn-
ten Jahrestag seiner Konstituierung. Obwohl dieses für die Autonomie des Haus-
halts- und Rechnungswesens der EG markante Datum einstweilen weder von der
Öffentlichkeit noch im wissenschaftlichen Schrifttum sonderlich beachtet wurde,
bezeichnet es eine bedeutsame Etappe der Gemeinschaftsentwicklung und recht-
fertigt eine Zwischenbilanz der bisherigen Kontroll- und Prüfungstätigkeit des
EuRH1.

Der Rechnungshof wurde durch den Vertrag zwischen den Regierungen der
Mitgliedstaaten zur Änderung bestimmter Finanzvorschriften vom 22. Juli 19752

eingesetzt, der am 1. Juni 1977 in Kraft trat. Mit wesentlich erweiterten Befugnis-
sen löste das neue Organ damals den Kontrollausschuß EWG/Euratom sowie
den externen Rechnungsprüfer der EGKS ab. Parallel zur Stärkung der Finanz-
verfassung der Gemeinschaft und zur Übertragung eigener Einnahmen auf die
EG, die inzwischen mit den Beschlüssen des Europäischen Rates vom Februar
19883 ein noch weitergehendes Stadium erreicht hat, sollte auch die Kontrolle
über den Gemeinschaftshaushalt entsprechend weiter ausgestaltet und verbessert
werden. Durch eine Ergänzung der Organisationsverfassung der EG4 wurde der
EuRH den Hauptorganen der Gemeinschaft als Hilfsorgan zur Seite gestellt.

Die Einsetzung des Rechnungshofes ging Hand in Hand mit der Neuverteilung
der Haushaltsbefugnisse und der Neuregelung des Haushaltsverfahrens ab 19755,
die vor allem dem Europäischen Parlament (EP) einen erheblichen Machtzu-
wachs bei der Aufstellung und Feststellung des Gesamthaushaltsplans (GHP) der
EG brachte. Durch den Vertrag vom 22. Juli 1975 erhielt das EP unter anderem
auch die alleinige Befugnis, der Kommission, die den GHP in eigener Verant-
wortung ausführt (Art. 205 EWG-Vertrag), die Haushaltsentlastung zu erteilen.
Hierbei muß das EP mit dem Rechnungshof zusammenwirken, der zu diesem
Zweck nach Abschluß jedes Haushaltsjahres einen Jahresbericht vorlegt (Art.
206 b).

Zusammensetzung des EuRH
Nach dem Vorbild der in den meisten Mitgliedstaaten bestehenden Rechnungs-
höfe ist auch der EuRH ein unabhängiges Organ. Seit dem Beitritt Spaniens und
Portugals zur EG am 1. Januar 1986 setzt sich der EuRH aus zwölf Mitgliedern -
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je einem pro Mitgliedstaat - zusammen. Sie werden vom Ministerrat nach Anhö-
rung des EP einstimmig auf sechs Jahre ernannt und sind aus Persönlichkeiten
auszuwählen, welche in ihren Ländern Rechnungsprüfungsorganen angehören
oder angehört haben oder die sonst für dieses Amt besonders geeignet sind. Die
Mitglieder des EuRH müssen jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und genie-
ßen während ihrer Amtszeit die gleichen Vorrechte und Befreiungen wie die
Richter am Gerichtshof der EG6.

Am 31. Dezember 1987 setzte sich der Rechnungshof aus folgenden Mitglie-
dern zusammen7: Marcel Mart (L), Präsident; Aldo Angioi (I); Pierre Lelong
(F); Andre J. Middelhoek (NL); Keld Brixtofte (DK); Lothar Haase (D); Ster-
gios Vallas (GR); Charles J. Carey (GB); Josep Subirats (SP); Carlos Moreno
(P); Richie Ryan (IRL) und Fernand Hebette (B). Ähnlich wie den Mitgliedern
der Kommission und den Richtern des EuGH sind den Mitgliedern des Rech-
nungshofes feste Aufgabenbereiche zugewiesen, die in drei Prüfungsgruppen zu-
sammengefaßt wurden (vgl. Tabelle) und in denen sie sowohl für die Vorberei-
tung als auch für die Durchführung der Haushalts- und Rechnungsprüfung ver-
antwortlich sind.
Der Rechnungshof ist als Kollegialorgan organisiert und faßt demzufolge alle sei-
ne Beschlüsse mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Dem Kollegialprinzip ent-
spricht es auch, daß jedes Mitglied des Hofes unabhängig von seiner speziellen
Aufgabenzuweisung an den Arbeiten der anderen Prüfungsgruppen teilnehmen
kann.

Zur Unterstützung seiner Arbeit hat sich der Rechnungshof einen eigenen
Verwaltungsunterbau geschaffen und sich eine Geschäftsordnung gegeben8. Im
Gesamthaushaltsplan der EG verfügt der EuRH über einen eigenen Jahreshaus-
halt, in dem die Mittel für seine Personal- und Sachausgaben ausgewiesen sind.
Im GHP 1987 wurden 310 Dauerplanstellen und 56 Stellen auf Zeit ausgebracht.
Die personelle Ausstattung des EuRH weist deutlich steigende Tendenz auf.

Aufgaben, Befugnisse und Aktivitäten

Der Rechnungshof prüft alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft, und
zwar ohne Rücksicht darauf, ob sie im GHP ausdrücklich ausgewiesen sind oder
nicht. Diese umfassende Zuständigkeit kommt in der Formel zum Ausdruck, daß
der EuRH sich neben der „Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Einnah-
men und Ausgaben" auch von der „Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung" zu
überzeugen hat (Art. 206 a Abs. 2 EWG-Vertrag)9.

Somit obliegt dem EuRH also die Kontrolle des gesamten Haushaltsgebarens
der EG-Organe schlechthin - eine Funktion, die sich vor allem bei der Prüfung
der EG-Haushalte 1984-1986 entfaltet und dort eine Reihe schwerwiegender
Prüfungsbeanstandungen zur Folge gehabt hat10. Die Prüfungszuständigkeit des
EuRH erstreckt sich im Prinzip auch auf die von den Organen geschaffenen
nachgeordneten Einrichtungen11.
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Tabelle: Aufgabenbereiche der Mitglieder des Rechnungshofes

Sekretariat, Personal und Verwaltung
des Hofes, Außenbeziehungen

Prüfungsgruppe I
# Eigene Mittel 1:

Zölle und Agrareinnahmen
• Eigene Mittel 2:

MwSt.-Eigenmittel, Haushaltsausgleich,
sonstige Einnahmen

# Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds
für die Landwirtschaft, Abteilung
Garantie 1:
Verfahren der Haushaltskontrolle sowie
Fragen allgemeiner Art

• Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds
für die Landwirtschaft, Abteilung
Garantie 2:
Gemeinsame Marktorganisationen

Prüfungsgruppe II
• Europäischer Sozialfonds
• Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds

für die Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung
(mit Ausnahme der Maßnahmen mit regionaler
Zweckbestimmung)

• Fischerei
• Europäische Entwicklungsfonds
• Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern

und Drittländern
• Europäischer Fonds für regionale

Entwicklung
• Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds

für die Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung
(Maßnahmen mit regionaler Zweckbestimmung)

Prüfungsgruppe III

i
i
i
i
i

> Prüfungsfragen allgemeiner Art
• Anleihe- und Darlehenstätigkeiten
i Allgemeine Rechnung
1 Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
> Rechnungsführungsgrundsätze
> Personalausgaben und Sachausgaben der Organe
• Amt für amtliche Veröffentlichungen
> Presse- und Informationsbüros
> Europäische Schulen
> Forschung, Technologie, neue Politiken
> Zuschüsse
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Der Rechnungshof ist demnach zuständig für die Prüfung
- des jährlichen Gesamthaushaltsplans der EG;
- der Anleihe- und Darlehenstransaktionen der EGKS, die nicht im GHP EG

erfaßt sind;
- der außerhalb des GHP EG aus Beiträgen der Mitgliedstaaten finanzierten

Maßnahmen im Bereich der Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern,
die der EWG durch das AKP-Lome-Abkommen assoziiert sind;

- der Haushaltsführung nachgeordneter Institutionen, besonders der Euratom-
Versorgungsagentur, des Europäischen Zentrums für die Förderung der Be-
rufsbildung in Berlin, der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen in Dublin, der Europäischen Schulen, des JET (Joint
European Toms - Forschungsprojekt im Bereich der thermonuklearen Fu-
sion) sowie der EGZ (Europäische Gesellschaft für Zusammenarbeit).
Der EuRH führt seine Prüfungen anhand der Rechnungsunterlagen und - so-

weit erforderlich - an Ort und Stelle bei den Organen der EG und in den Mit-
gliedstaaten durch. Aus Gründen der Koordination und der Wirtschaftlichkeit ist
in den Verträgen vorgesehen, daß die Prüfungen in den Mitgliedstaaten in Ver-
bindung mit den nationalen Rechnungsprüfungsorganen oder ggf. mit einzelnen
innerstaatlichen Dienststellen durchgeführt werden (Art. 206 a Abs. 3 EWG-
Vertrag).

Hieraus folgt, daß der Rechnungshof auf eine besonders enge Kooperation mit
den nationalen Instanzen angewiesen ist. Deshalb kommen die jeweiligen natio-
nalen Rechnungsprüfer auch unter der Schirmherrschaft des EuRH regelmäßig
in Luxemburg zum Informationsaustausch zusammen. Darüber hinaus sind der
EuRH und die nationalen Rechnungskontrollbehörden auch über die Internatio-
nale Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI - Inter-
national Organisation of Supreme Audit Institutions) verbunden, die z. Zt. welt-
weit 158 Mitglieder zählt.

Wichtigste Funktion des EuRH ist die Vorlage der Jahresberichte über die
Haushaltsrechnung der EG (Art. 206 a Abs. 4 EWG-Vertrag), über die Finanz-
tätigkeit der EGKS (Art. 78 f § 4 EGKS-Vertrag) und - von Fall zu Fall - einzel-
ner nachgeordneter Institutionen der Gemeinschaft (z. B. Euratom-Versor-
gungsagentur, JET). Die Jahresberichte erlauben dem EuRH grundsätzlich nur
eine nachträgliche Kontrolle der Haushaltsführung. Zu den einzelnen Prüfungs-
bemerkungen können die Organe Stellungnahmen abgeben, die zusammen mit
dem Jahresbericht im Amtsblatt der EG veröffentlicht werden12. Durch dieses
Verfahren ist, worauf das EP und einige Mitgliedstaaten bei seiner Konzeption
besonderen Wert legten, die Öffentlichkeit der Finanzkontrolle und die Transpa-
renz des Finanzwesens der Gemeinschaft gewährleistet.

Dem Gebot der Öffentlichkeit und Transparenz dient auch die noch weiterge-
hende Regelung, nach der der EuRH jederzeit, also auch vor Abschluß eines
Haushaltsjahres, zu speziellen Fragen Stellung nehmen und im Wege einer be-
gleitenden Kontrolle noch nicht abgeschlossene Rechnungsvorgänge einer Prü-
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fung durch Sonderberichte unterziehen kann (Art. 206 a Abs. 4 EWG-Vertrag).
Der Gegenstand der Sonderberichte ist vertraglich nicht näher umschrieben13.
Die Initiative dazu kann entweder vom EuRH selbst oder von den EG-Organen
ausgehen.

Seit Oktober 1977 und bis Ende 1987 hat der Rechnungshof 52 Sonderberichte
abgegeben, mit deutlichem Akzent in den Bereichen Agrarpolitik und Hilfelei-
stungen gegenüber Drittstaaten14. Besondere Bedeutung hat in jüngster Zeit der
Bericht erlangt, den der EuRH im Auftrag des Europäischen Rates in Stuttgart
im Oktober 1983 über die Wirtschaftlichkeit des Agrarfonds (EAGFL, Abt. Ga-
rantie), der Strukturfonds und der Entwicklungshilfe erstellte15.

Überwiegend landwirtschaftlichen Bezug weisen auch die 49 Stellungnahmen
auf, die der Rechnungshof im Rahmen seiner vertraglich vorgesehenen Konsul-
tation seit 1977 abgegeben hat. Bei Änderungen der Haushaltsordnung der EG
ist der EuRH zwingend zu konsultieren (Art. 209 EWG-Vertrag); Stellungnah-
men auf Antrag eines der Organe sind dagegen fakultativ (Art. 206 a Abs. 4).
Die Stellungnahmen werden üblicherweise ebenfalls im Amtsblatt der EG publi-
ziert16, ohne daß dies zwingend vorgeschrieben wäre.

In beiden Formen, der obligatorischen oder fakultativen Konsultation, kommt
die beratende Funktion des Rechnungshofes zum Ausdruck, die seine Prüfungs-
kompetenz wirkungsvoll ergänzt17. Während die Prüfungskompetenz eine vorbe-
reitende Unterstützung des Europäischen Parlaments bei seiner Kontrolle der
Haushaltsausführung der Kommission bedeutet18, gibt die Beratungsfunktion
dem EuRH die Möglichkeit, am Rechtsetzungsprozeß der Gemeinschaft mitzu-
wirken. Die in diesem Zusammenhang abgegebenen Stellungnahmen haben we-
der den Charakter einer Zustimmung noch binden sie das Organ, das die Stel-
lungnahme beantragt hat.

Neuere Entwicklungen und Zwischenbilanz

In den nunmehr über zehn Jahren seines Wirkens hat sich der Rechnungshof als
autonome Prüfungs- und Kontrollinstanz erwiesen, deren hohe sachliche Autori-
tät heute außer Zweifel steht. Waren in den Anfangsjahren des EuRH noch ver-
einzelt Bedenken laut geworden, ob er seiner anspruchsvollen Aufgabe in völli-
ger Unabhängigkeit gerecht werden könne19, so lassen sich inzwischen angesichts
der personellen Besetzung des Rechnungshofes und der Objektivität und Quali-
tät seiner Prüfungsberichte keine kritischen Stimmen mehr vernehmen.

In institutioneller Hinsicht befindet sich der Rechnungshof nach wie vor in kei-
ner beneidenswerten Lage. Denn zwischen seinem Kontrollpartner, dem Euro-
päischen Parlament, dem er überwiegend zuarbeitet, und der Kommission, deren
Haushaltsführung es fortlaufend zu prüfen gilt und die vom EP auf der Grundla-
ge der Jahresberichte des EuRH entlastet wird, besteht ein natürliches Span-
nungsverhältnis, das auch auf die Tätigkeit der Rechnungskontrolleure durch-
schlägt.
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Besonders deutlich geworden ist die schwierige institutionelle und politische
Rolle des EuRH bei der Prüfung der Haushaltsführung der Kommission sowie
ihrer Unterstützung durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinschafts-
haushalte 1985 und 1986, nachdem das EP der Kommission am 14. November
1984 erstmalig eine Entlastung (für den GHP 1982) aus Gründen verweigert hat-
te, die überwiegend durch Mängel in der Wirtschaftlichkeit und Überwachung
der Haushaltsführung sowie durch eine unzureichende Zusammenarbeit der
Kommission mit dem Parlament motiviert waren20.

In seinem Jahresbericht zum Haushaltsjahr 1985 deckte der EuRH eine Reihe
von Verstößen gegen das Prinzip der Haushaltswahrheit und gegen die Dek-
kungsfähigkeit des EG-Haushalts auf1. Diese Kritik spitzte sich im Jahresbericht
zum Haushaltsjahr 1986 noch weiter zu und gipfelte in dem generellen Vorwurf,
die Gemeinschaften hätten ,,nun schon drei Jahre hintereinander die grundle-
genden Prinzipien ihrer Finanzverfassung nicht eingehalten"22. Zur Erhärtung
dieses Vorwurfs wurde vor allem moniert, daß trotz früherer Prüfungsbemerkun-
gen des EuRH die Belastungen künftiger Haushalte aufgrund von Altver-
pflichtungen (sog. „Altlast") und neuen politischen Initiativen sowie Program-
men unkontrolliert weiter ansteigen würden, daß die EG durch den Rückgriff auf
rückzahlbare Vorschüsse der Mitgliedstaaten zum Haushalt und ähnliche Mecha-
nismen der Haushaltsfinanzierung de facto eine Art von Kreditfinanzierung ein-
geführt habe und daß die Kommission und der Rat durch optische Kunstgriffe
den Eindruck erweckten, daß sich der Gemeinschaftshaushalt und seine Ausfüh-
rung in den Grenzen der Deckungsfähigkeit und der vereinbarten Haushaltsdis-
ziplin halte23.

Ausführlich setzte sich der Rechnungshof auch mit der Agrarpolitik auseinan-
der, der er vor allem mangelndes Marktgleichgewicht und das Fehlen realisti-
scher Regeln für die Buchführung und Bewertung der Lagerbestände vorwarf.
Außerdem griff der EuRH zum wiederholten Male die unzureichende Informa-
tionsbereitschaft der Mitgliedstaaten über betrügerische Praktiken im Zusam-
menhang mit der Verwaltung der Agrarpolitik an, insbesondere auf den Märkten
für Milcherzeugnisse und Wein24. Der Dauercharakter dieser Probleme macht
nach Ansicht des Rechnungshofes eine Reform des gesamten Ordnungsrahmens
der Gemeinschaft erforderlich.

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß sich der Rechnungshof über seine
Hilfsfunktion als Kontrollpartner des EP hinaus emanzipiert und zu einer unab-
hängigen Prüfungsinstanz der Gemeinschaft entwickelt hat - und zwar nicht nur,
soweit die Rechtmäßigkeit ihrer Haushaltsführung betroffen ist, sondern auch
was deren Wirtschaftlichkeit angeht. Daß der EuRH dabei auch vor dem Haus-
haltsgebaren des Ministerrats (Finanzminister) nicht Halt macht, kann auf Dauer
das Vertrauen der anderen Organe, aber ebenso des einzelnen Bürgers, in die
Objektivität und Seriosität seiner Amtsführung nur verstärken.
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Anmerkungen

Dieser Artikel bringt ausschließlich die persön-
liche Meinung des Autors zum Ausdruck.

1 Vgl. dazu auch Timmann, Hans-Jörg: Der
Rechnungshof, in: Jahrbuch der Europä-
ischen Integration 1981, S. 126-134.

2 ABI. der EG, L 359 (BGB1. 1976 II S. 1331);
siehe auch Art. 206 EWGV, Art. 180 EAGV
u. Art. 78 e EGKSV sowie Einsetzungs-
beschluß des Rates v. 18. 10. 1977, in: ABI.
der EG, L 268, S. 19.

3 Die Schlußfolgerungen des Europäischen Ra-
tes v. 11./12. 2. 1988 sind abgedruckt als Do-
kument Nr. 5 in diesem Band.

4 Siehe Art. 4 Abs. 3 EWGV, Art. 3 Abs. 3
EAGV u. Art. 7 EGKSV.

5 Siehe Art. 203 EWGV, Art. 177 EAGV, Art.
78 EGKSV.

6 Zu den einzelnen Amtsvoraussetzungen und
zum Ernennungsverfahren vgl. exemplarisch
Art. 206 EWGV.

7 Vgl. Entschließung m. Stellungnahme des EP
v. 15. 10. 1987, in: ABI. der EG, C 305 v.
16. 11. 1987, S. 130.

8 Die GO EuRH wurde am 21. 5. 1981 erlas-
sen, amtlich jedoch nicht veröffentlicht; man-
gels einer ausdrücklichen Vertragsermächti-
gung stützte sich der EuRH beim Erlaß seiner
GO auf sein allgemeines Selbstorganisations-
recht.

9 Dazu schon ausführlich Timmann, a.a.O.
(Anm. 1), S. 131 f.

10 Siehe die Ausführungen w. u. zum Abschnitt
„Neuere Entwicklungen und Zwischenbi-
lanz".

11 Vgl. Siegfried Magiera, in: Grabitz, Eber-
hard (Hrsg.): Kommentar zum EWG-Ver-
trag. München (Stand: September 1987),
Art. 206 a, Rdnr. 4.

12 Bisher sind folgende Jahresberichte zum EG-
Haushalt ergangen:
(1) Jahresbericht zum Haushaltsjahr 1977,
ABI. der EG, C 313 v. 30. 12. 1978;
(2) Jahresbericht zum Haushaltsjahr 1978,
ABI. der EG, C 326 v. 31. 12. 1979;
(3) Jahresbericht zum Haushaltsjahr 1979,
ABI. der EG, C 342 v. 31. 12. 1980;
(4) Jahresbericht zum Haushaltsjahr 1980,
ABI. der EG, C 344 v. 31. 12. 1981;
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ABI. der EG, C 336 v. 15. 12. 1987.

13 Vgl. Magiera, a.a.O. (Anm. 11), Art. 206 a,
Rdnr. 10 u. 11.

14 Allein 1987 sind fünf Sonderberichte vorge-
legt worden, und zwar (1) über die Qualität
der Nahrungsmittelhilfe (ABI. der EG, C 219
v. 17. 8. 1987), (2) über die Prämienregelung
für Tabak (ABI. der EG, C 297 v.
6. 11. 1987), (3) zur Milchquotenregelung
(ABI. der EG, C 266 v. 5. 10. 1987), (4) über
die Destillationsregelung für Wein (ABI. der
EG, C 297 v. 6. 11. 1987) und (5) zur Be-
schleunigung der Entwicklung der griechi-
schen Landwirtschaft (EG-Bulletin 10/1987,
Ziff. 2.4.36.).

15 ABI. der EG, C 287 v. 24. 10. 1983.
16 Zuletzt Stellungnahmen Nr. 7/87 u. Nr. 8/87

v. 26. 11. 1987 zu Änderungen der HO EG v.
21. 12. 1977, in: ABI. der EG, C 339 v.
17. 12. 1987, S. 16 f.

17 Vgl. Bugnot, Patricia: La Cour des Comptes,
in: Revue du Marche Commun 1982, S.
609-623, hier S. 617.

18 Die Mitglieder des EuRH können dazu an
den Sitzungen der zuständigen Ausschüsse
des EP teilnehmen.

19 Vgl. dazu vor allem Timmann, a.a.O. (Anm.
1), S. 128 f. mit weiteren Nachweisen.

20 Siehe Entschließung des EP v. 14. 11. 1984,
in: ABI. der EG, C 337 v. 17. 12. 1984, S.
23 f. (Ziff. 2-4); vgl. im übrigen Läufer, Tho-
mas: Haushaltspolitik, in: Jahrbuch der Eu-
ropäischen Integration 1984, S. 131-142, hier
S. 138 f; zur Entlastung der Kommission
durch das EP für die Ausführung des Haus-
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Beschlüsse und Entschließung des EP v. 13.
4. 1988, in ABI. der EG, L 156 v. 23. 6. 1988,
5. 54 ff.

21 Vgl. den Jahresbericht 1985 v. 19. 11. 1986,
ABI. der EG, C 321 v. 15. 12. 1986, S. 7 ff.
(Ziff. 1.7. ff. u. Ziff. 1.13.).
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